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A 0105/2020 (STK) 
Auftrag Fraktion FDP.Die Liberalen: Klärung der Aufgaben- und Rollenverteilung 

zwischen der Staatskanzlei und den Parlamentsdiensten (23.06.2020)  

 
Der Regierungsrat wird eingeladen, in Zusammenarbeit mit der Ratsleitung die Organisa-
tionsstruktur der Staatskanzlei zu überprüfen, mit dem Ziel, die Aufgaben- und Rollenvertei-
lung zwischen der Staatskanzlei und den Parlamentsdiensten zu klären. 
 
Begründung 23.06.2020: schriftlich. 
 
Die derzeitige geltende Organisationstruktur der Parlamentsdienste gilt unverändert seit der 
Einführung des Amtes des Ratssekretärs im Zuge des Erlasses des Kantonsratsgesetzes im Jah-
re 1989. Diese Neuorganisation, d.h. die Abtrennung der Funktion des Stabschefs des Kan-
tonsrates vom Staatsschreiberamt, führte zu einer Unterstellung der Parlamentsdienste unter 
die Organe des Kantonsrates und ermöglichte eine selbstständige Erfüllung der Aufgaben für 
den Kantonsrat. Mit der administrativen Angliederung der Parlamentsdienste an die Staats-
kanzlei wurde das sogenannte Kooperationsmodell im Grundsatz weitergeführt; nach Verfas-
sung blieb die Staatskanzlei die allgemeine Stabsstelle von Regierung und Kantonsrat. 
Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahrzehnten, aber auch zusätzliche Aufgaben und 
Ansprüche an die Parlamentsdienste sowie eine erhöhte Sensibilität bezüglich Fragen der 
Gewaltenteilung und der Good Governance lassen es nach 30 Jahren als sinnvoll erscheinen, 
die Aufgaben- und Rollenverteilung zwischen Staatskanzlei und Parlamentsdiensten, respek-
tive Staatsschreiber und Ratssekretär einer Überprüfung zu unterziehen und die Organisati-
onsstruktur den aktuellen, beziehungsweise zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen 
anzupassen. Insbesondere sind dabei folgende Punkte zu prüfen und zu klären: 

• Klärung des gesetzgeberischen Widerspruchs, wonach der Ratssekretär einerseits dem 
Staatsschreiber unterstellt ist (§ 11 Abs. 1 KRG), andererseits aber der Ratssekretär seine 
Aufträge vom Kantonsrat und seinen Organen erhält (§ 11 Abs. 2 KRG und § 14 Geschäfts-
reglement Kantonsrat). 

• Überprüfung von Doppel- beziehungsweise Stellvertreter-Funktionen aus der Sicht der 
Gewaltenteilung und den Good Governance-Regeln (gemeinsamer Controllerdienst, Stell-
vertretung des Ratssekretärs durch den Staatsschreiber, Kommissionsaktuariate durch Mit-
arbeiter der Staatskanzlei etc.). 

• Zukünftige Stellung des Ratssekretariates innerhalb der Kantonalen Verwaltung. 
Auch mit Blick auf die Neubesetzung des Amtes des Parlamentssekretärs oder der Parla-
mentssekretärin erachten wir eine Überprüfung der Organisationsstruktur im Sinne einer 
weitergehenden Entflechtung der Aufgaben zwischen Staatsschreiber und Ratssekretär im 
Sinne des sogenannten Trennmodells als angezeigt. Ähnliche Überlegungen haben übrigens 
vor kurzem dazu geführt, dass der Kantonsrat von St. Gallen sein Geschäftsreglement revi-
diert hat. 
 
Unterschriften: 1. Peter Hodel, 2. Markus Spielmann, 3. Beat Wildi, Philippe Arnet, Hans Bütti-
ker, Karin Büttler-Spielmann, Daniel Cartier, Enzo Cessotto, Markus Dietschi, Martin Flury, 
Michael Kummli, Barbara Leibundgut, Daniel Probst, Christian Scheuermeyer, Andreas Schibli, 
Heiner Studer, Christian Thalmann, Mark Winkler (18) 


